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9. Jahrgang. Nr. 41. 11. Oktober 1923.

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „Pädagogischen Blätter" 30. Jahrgang.

Für die Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof.. Luzern, Billenstr. 14, Telephon 21.KK

Jnseratenannahme, Druck und Versand durch:
Graphisch« Anstalt OttoWalter A.-E.,Olte»

Beilagen zur Schweizer-Schule:
„Volksschule" - „Mittelschule" - „Die Lehrerin"

AbonnementS-JahreSpretll Fr. l0.—, bet der Post bestellt Fr. tll^0
<Sheck VI» »2) Auiland Portozulchlag

Jnsertionspreis: Nach Spezialtarif.

Inhalt: Belohnungen, — Der Jugend das Beste. — Schulnachrichte». — Danksagung und Bitte. — Inserate.
Beilage- Mittelschule Nr.7 tmathematisch-naturwissenschaftliche Ausgabe),

Belohnungen.
Der Lohn, die Anerkennung ist ein wichtiges

Hilfsmittel der Erziehung: doch ist weise Anwen-
dung, beschränkter Gebrauch am Platze, Ausschließ-
liches Lob ist ebenso verkehrt wie unvernünftige
Strenge. Mit Versprechungen und Belohnungen
allein zieht man nur verweichlichte Menschen groß.
Besonders fehlen in dieser Hinsicht die Mütter.
Zuckerbrot und Leckerbissen sind vielfach die Le-
bensmittel, mit denen man auf die Kinder einzu-
wirken sucht. „Die in Aussicht gestellte Beloh-
nung", sagt Alban Stolz, „mag wohl die Kinder
anregen, fleißig zu lernen: taugt aber nichts oder
schadet noch, wenn sie wegen sittlicher Haltung oder
Tat gegeben wird. Der Wert jeder sittlichen Hand-
lung besteht in ihrem reinen Beweggrund, Dieser
wird verunreinigt durch die Aussicht und Rücksicht

auf Belohnung. Das Kind soll nicht nur durch

Worte, sondern auch durch die ganze Art der Be-
Handlung belehrt werden, der Mensch müsse das

Rechte tun, weil es Gottes Wille und
Pflicht ist." Das Kind soll das Gute tun um
des Guten willen. Man darf wohl die Belohnung
folgen lassen nach einer besonders guten Leistung
des Kindes, jedoch nicht im voraus versprechen.
Wie oft werden Kinder verleitet, das Gute nur
deshalb zu tun, weil ihnen ein Lohn in Aussicht
gestellt worden war. Wenn z. B. eine Mutter ihr
ungehorsames Kind durch Geschenke und Verspre-
ckungen zur Ausführung eines Befehles bewegt, so

begeht sie einen erzieherischen Fehler. Untugenden
überwindet man nicht durch Belohnung. Mit sol-
cher Erziehungskunst bringt man seine Kinder
dahin, daß sie schließlich nichts unbezahlt tun.

Manche Kinder bedürfen der Anerken-
nung, der Ermutigung, Das gilt besonders

von den Verzagten, Schüchternen. Für solche Kin-
der ist ein freundliches Lob, eine Belohnung nach

getaner Pflicht eine Aufmunterung, ein Trost. Was
für die schmachtende Blume der Morgentau, das
ist für die verzagte junge Seele ein Wort der Zu-
friedenheit. Auch schwach begabten Kindern soll
man bei befriedigenden Leistungen die Anerken-

nung nicht versagen. Gebührt z. B. einem Iun-
gen, der schwer lernt, aber fleißig und aufmerksam
ist, nicht eher ein Lob, als einem andern mit schar-

fem Verstand und gutem Gedächtnis begabten, der

mit Leichtigkeit seine Aufgaben löst? Die Natur
und die Begabung des Kindes muß bei Austeilung
von Lob und Belohnung besonders berücksichtigt
werden.

Vorsichtig sei man vor allen Dingen im
Lob von eitlen und gefallsüchtigen Kindern. „Auf
eitle« Kinder", schreibt ein bekannter Erzieher,
„wirkt das Lob wie auf Fieberkranke der Wein. Es
erwacht in ihnen eine Begehrlichkeit und Genuß-
sucht bezüglich der Ehre, der Auszeichnung."

Nie lobe man ein Kind wegen äußerer Vor-
zllge, Schönheit, Klugheit usw. Fallen nicht in diese

Erziehungstorheit viele unverständliche Mütter?
Das Loben äußerer Vorzüge in Gegenwart des

Kindes ist eine Unsitte, die nicht scharf genug gerügt
werden kann.

Ferner dürfen die Kinder nicht an Beloh-
nung gewöhnt werden, darum soll man sie

nicht zu häufig anwenden. Lehren wir daher unser

Kind gewissenhaft seine Pflicht erfüllen, wenn auch

die Anerkennung einmal ausbleibt. Der höchste

Lohn bleibt ja doch immer das Bewußtsein der

Pflichterfüllung.
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